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Einleitung

„Nichts ist falscher als das Wort von der ,dum-
men Gans‘“ schreibt Erich Rutschke 1986 im 
Vorwort zu seiner vielbeachteten Synopse „Die 
Wildgänse Europas“ und bewundert ihre „über-
raschende Vorsicht, Findigkeit und Genauigkeit 
in der Wahrnehmungsfähigkeit“. Und er zitiert 
dazu die Ansicht von Magdalena und Oskar 
Heinroth (1928, loc. cit. S. 55), wonach man 
es der Graugans „gewissermaßen zur Ehre“ an-
rechnen könne, „in geistiger Beziehung über-
haupt mit dem Menschen verglichen zu wer-
den.“ 
Sie sei eben „mit ihren Verkehrsformen, ihrem 
Familiensinn und der daraus entspringenden 
Anschlußbedürftigkeit“ dem Menschen ähn-
lich, wenngleich sie aber „ihnen im eigentli-
chen Denken ungemein“ nachstehe.
Gerade ihre Anpassungs- und Lernfähigkeit 
haben wohl nicht nur die ersten Ethologen wie 
Nikolaas Tinbergen und Konrad Lorenz fas-
ziniert, sondern fordern bis heute den Landwirt, 
der die Gänse von sensiblen Fruchtarten ver-
treiben möchte, ebenso heraus wie den Gänse-
jäger, der sie eben gerade nicht vertreiben oder 
vergrämen, sondern ihrer habhaft werden will 
und sie dazu vor dem Erlegen zumeist anlocken 
muss.

Thomas Gehle, Bonn

Die Graugans (Anser anser) – Jagd zwischen Totalschutz und  
Schädlingsbekämpfung
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Material und Methoden

War die Graugans als Brutvogel bis in die 
1970er Jahre in Deutschland mit rund 170 Paa-
ren im Westen und etwa 500 bis 1.000 Paaren im 
Osten sehr selten geworden (Hudec & Rooth 
1970, loc. cit. S. 28–29), gehört sie heute mit 
einem Gesamtbesatz von vielleicht 220.000 
Vögeln zweifellos zu den Gewinnern unter den 
Niederwildarten (Mooij 2016). Obwohl aus der 
ornithologischen Literatur nicht bekannt ist, ob 
die Graugans vor ihrem Rückgang in Belgien, 
Bayern oder Nordrhein-Westfalen (NRW) als 
Wildvogel brütete, kann man aus heutiger Sicht 
die damaligen Ansiedlungsversuche vor allem 
in den Niederlanden, in NRW oder Bayern als 
erfolgreich betrachten (vgl. Bauer, Bezzel & 
Fiedler 2012, vgl. Übersicht für NRW mit 337 
von 1973 bis 1979 ausgesetzten Graugänsen 
v. a. aus Kunstbrut von Wildgelegen aus Schles-
wig-Holstein u. a. bei Eylert 2006, Abb. 2).
Als gewisses Spiegelbild der Besatzentwicklun-
gen stiegen die Jagdstrecken etwa ab Mitte der 
1980er Jahre vor allem in Nordwestdeutschland 
(NRW, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) 
exponentiell an (vgl. Mooij 2016, Situation in 
Bayern s. Grauer et al. 2015). Am Beispiel der 
Situation in NRW ist zu sehen, dass sich ne-
ben der Jagdstrecke der Graugans auch die von 
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Kanada- und Nilgans analog entwickelt, wenn-
gleich zeitlich versetzt. Der Grund für diese Ent-
wicklung ist die Erklärung der Nilgans im Jahr 
2006 zu Wild mit einer durchgängigen Jagdzeit 
vom 1. August bis 15. Januar (vgl. Anonymus 
2006, Abb. 1). In der Folge wurden ab 2010 die 
Jagdzeiten der Sommergänse vereinheitlicht 
(16. Juli bis 31. Januar, § 2 Abs. 2 Nr. 12 der 
VO, vgl. Anonymus 2010). Abgesehen von ein-
zelnen, befristeten Schonzeitaufhebungen zur 
Vermeidung übermäßiger Wildschäden blieb 
die Grauganspopulation bis dahin praktisch 
unbejagt, die amtlich registrierte Jagdstrecke 
zwischen 400 und 1.000 Gänsen in den 1990er 
Jahren hat offensichtlich weit im Bereich der 
kompensatorischen Gesamtsterblichkeit gele-
gen. Die Grauganspopulation nahm trotz dieser 
Entnahme weiter zu und breitete sich aus.
Grau-, Kanada- (Branta canadensis) und Nil-
gans (Alopochen aegyptiaca) werden als Som-
mergänse bezeichnet, weil sie in Deutschland 
brüten. Die in Deutschland brütenden Grau-
gänse gehören damit in der Regel nicht zu der 
ziehenden baltisch-atlantischen Grauganspo-
pulation (sogenannte Wintergänse), die seit 
der Jahrtausendwende mit rund 10.000 Vögeln 
zusammen mit den etwa 190.000 Bläss- (Anser 

albifrons) und rund 10.000 Saatgänsen (Anser 
fabalis) am Niederrhein überwintern (Mooij 
2008).
Um mit der Zunahme der Sommergänse nicht 
nur Einblicke in die Entwicklung ihres Wan-
derverhaltens zu gewinnen, sondern um daraus 
gegebenenfalls auch Bejagungsempfehlungen 
abzuleiten, wurden im Auftrag der Forschungs-
stelle für Jagdkunde von Homma & Geiter 
(mdl. Mitt.) von 2007 bis 2012 in NRW 407 
Graugänse an Hals oder Ruder farbmarkiert 
und beringt. So wurden Wanderungen nach 
Dänemark (Insel Fyn), Brandenburg (Gülper 
See, historischer Sammelplatz für Nichtbrü-
ter, vgl. Rutschke 1987), Hessen (Wechselsee 
am Rhein) oder in die Niederlande bekannt 
(Abb. 2).
Eine im Juni 2008 als Gössel in Duisburg (Töp-
persee) beringte Graugans, letztmalig im August 
2010 im Duisburger Raum bestätigt, konnte im 
Januar 2011 in Donauwörth am Stausee (Bay-
ern), im Februar jedoch bereits wieder an der 
Ruhraue in NRW beobachtet werden. Eine im 
Juni 2010 an der Kemnade in Bochum beringte 
adulte Graugans, Mitte Dezember 2010 noch 
an der Ruhr bei Schwerte (NRW) beobachtet, 
wurde im März und April 2011 in Günzburg an 

Abb. 1 (links) Entwicklung der Jagdstrecke der Sommergänse in NRW seit der Jahrtausendwende Der Anteil 
erlegter Graugänse an der Gesamtstrecke variiert zwischen 94 (2000/01) und 40 (2011/12) Prozent. 
(rechts) Entwicklung der Gänsestrecken im Vergleich zu den Küstenländern, Bayern und Sachsen-Anhalt, darge-
stellt als Verlauf (Quelle: DJV-Handbuch). NRW und Niedersachsen zeigen die stärksten Zuwächse.

Abb. 1a Abb. 1b
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den Fetzer Seen (Bayern, 50  km südwestlich 
von Donauwörth) bestätigt. Diese Einzelfälle 
zeigen, in welchem Ausmaß in Deutschland er-
brütete Sommergänse wandern (Gehle 2013).
Folglich ist davon auszugehen, dass sich die 
Graugans vom jeweiligen Nahrungs-, Mauser-
gewässer- und Brutplatzangebot leiten lässt und 
sich analog zur Kanadagans Wandertraditio-
nen herausbilden (Gehle 2008). Dazu passen 
auch die Hinweise von Homma (mdl. Mitt.), 
dass Gössel mit ihren Eltern wieder zurück 
zum Schlupfort ziehen und die Nichtbrüter an 
großen Gewässern bei geringer Brutdichte am 
Schlupfort bleiben, bei hoher jedoch andere Ge-
wässer aufsuchen.

Ergebnisse

Als Ergebnis dieser Areal- und Populationsdy-
namik der Graugans wird vor allem in Nord-
westdeutschland aus der Landwirtschaft seit 

Abb. 2   Streuungswanderungen von sechs 2008 und 2009 in NRW (weiß) beringten Graugänsen bis 2011. Be-
ringungsorte und dazugehörige Wiederfunde sind durch Kreise, einzelne, weite Wanderungen durch Pfeile sym-
bolisiert (Homma & Geiter, schriftl. Mitt., Gehle 2013.). Mit eingetragen sind die elf Orte, an denen durch die 
Forschungsstelle für Jagdkunde bis Ende der 1970er Jahre Graugänse ausgesetzt wurden (vgl. Eylert 2006).

Jahren berichtet, dass besonders Nichtbrüter-
trupps im März und April, aber auch die Fami-
lien bis in den Juni lokal Wildschäden bis hin 
zum Totalausfall der Feldfrüchte (v. a. Grün-
land, Getreide, Raps) anrichten, also gerade 
zur Brutzeit und während des Frühjahrszugs 
der Wintergänse in ihre baltischen Brutgebiete. 
Eine besondere Gefährdung liegt an Gewässern 
während der Mauser zur Zeit ihrer etwa zwei-
wöchigen Flugunfähigkeit vor.
Vor allem am Unteren Niederrhein (NRW, Gän-
seschongebiet 63.000  ha) verursachen in den 
Wintermonaten die rastenden und überwintern-
den Blässgänse Wildschäden. Die Fraßschäden 
durch Wintergänse werden seit 1981 aus Lan-
desmitteln auf Antrag (Stichtag 15. März) über 
die Landwirtschaftskammern im Rahmen einer 
bis 2030 geltenden Vereinbarung entschädigt. 
Dies gilt auch für diejenigen Schäden, die bis 
zum 15.  März durch Sommergänse entstehen. 
Die an etwa 350 Betriebe ausgezahlten Ent-
schädigungen liegen seit der Jahrtausendwende 
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bei etwa zwei bis vier Millionen Euro jährlich 
(Gehle 2013). Im Gegenzug haben sich der 
Rheinische Landwirtschaftsverband, die Be-
zirksbauernschaften Düsseldorf und Köln so-
wie eine Reihe von Kreisbauernschaften ver-
pflichtet, ihre Mitglieder darauf hinzuweisen, 
„überwinternde Wildgänse auch außerhalb der 
Naturschutzgebiete generell nicht zu beunru-
higen oder zu vergrämen“. Wer als Landwirt 
dennoch beunruhigt oder vergrämt, verliert sei-
nen Anspruch „auf einen Ausgleich der Gänse-
fraßschäden“ (Anonymus 2010, loc. cit. S. 8). 
Zugleich ist die Jagdzeit auf Sommergänse im 
Schongebiet gegenüber der regulären Jagdzeit 
um drei Monate verkürzt (16. Juli bis 14. Okto-
ber, vgl. Anonymus 2015)
Somit lassen sich alle anderen, monetär nicht 
ersetzbaren Schäden durch Sommergänse le-
diglich präventiv in Kooperation zwischen 
Landwirt und Jäger im Rahmen jagdrechtlicher 
Normen mindern, es sei denn, eine Ersatzpflicht 
ist explizit im Jagdpachtvertrag festgeschrie-
ben. Aufgrund des unter Landwirten wachsen-
den Unmutes sowohl über nicht entschädigte 
oder nicht mit üblichen Verscheuchungsmaß-
nahmen (z. B. Vogelscheuchen, Knallapparate, 
ufernahe Sperrzäune, Hundeeinsatz) abwend-
baren Frühjahrs- und Sommerschäden als auch 
über mangelnde Unterstützung durch Jäger vor 
Ort veranlasste 2011 die Kreisjägerschaft We-
sel, mit Hilfe eines noch laufenden Pilotpro-
jektes zusammen mit der Kreisbauernschaft 
Wesel nach Lösungen zu suchen. Einerseits 
wird die Jägerschaft vor Ort und in Semina-
ren durch einen Berufsjäger vor allem in der 
Ausübung der Lockjagd auf Gänse sowie der 
Vermarktung des Wildbrets geschult, anderer-
seits wirbt die Kreisbauernschaft dafür, früh-
zeitig effektive Vergrämungsmaßnahmen (z. B. 
kurzfristige räumlich-zeitliche Wechsel von 
Scheuchen, vgl. Hinweise bei Hudec & Rooth 
1970, loc. cit. S. 137) zu nutzen und darauf auf-
bauend eine Gänsebejagung bei den jeweiligen 
Jagdausübungsberechtigten einzufordern (z. B. 
Belassen der Stoppelbrache für die Lockjagd 
auf Äsungsflächen). Die Biologische Station 
des Kreises Wesel und die Forschungsstelle für 
Jagdkunde betreuen das Pilotprojekt fachlich 
(vgl. Gehle 2013).
Auf diese Weise lassen sich akute Probleme auf 
Einzelflächen durchaus gezielt bewältigen. Im 

Rahmen des Pilotprojektes nutzten beispiels-
weise im Frühjahr 2014 26 betroffene Landwir-
te auf einer Gesamtfläche von 373 ha die Ange-
bote der Kreisjägerschaft zur Wildschadensab-
wehr und zur Lockjagd. Der Schwerpunkt der 
Flächen lag im Gänseschongebiet Unterer Nie-
derrhein (70 % Grünland, 25 % Getreide, 2 % 
Mais, 3 % Kartoffeln). Es bestand eine augen-
fällige Nähe der Flächen zu Abgrabungen oder 
Auskiesungen, die den Gänsen als Schlaf- oder 
Brutgewässer dienten (Niehues, mdl. Mitt.).

Diskussion

Die Populationsdynamik der – je nach natur-
schutzfachlicher Bewertung – auto- oder allo-
chthonen Graugans ist ein Lehrstück für den 
Umgang mit Tierarten, die erst in einer expo-
nentiellen Phase der Zunahme bejagt werden, 
nämlich erst dann, wenn sie die Nutzungsfähig-
keit der Kulturlandschaft lokal einschränken. 
Als Standortfaktor bestimmt im Einzelfall die 
Graugans die Fruchtfolge. Wächst ein für Grau-
gänse attraktives Äsungsangebot, reichen be-
reits wenige kleine Trupps, die über ein bis zwei 
Wochen die Nahrungsquelle täglich anfliegen, 
aus, um einen Totalausfall des Aufwuchses zu 
verursachen. Dabei sind Wildschäden von über 
10.000 € „infolge eines Totalausfalls der Ernte 
auf 15 Prozent der Nutzfläche eines landwirt-
schaftlichen Betriebes“ regelmäßig als übermä-
ßig anzusehen und rechtfertigen, sofern es nach 
Artikel 9, Abs. 1a) der Richtlinie 2009/147/EG 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
„keine andere zufriedenstellende Lösung“ gibt, 
im Einzelfall eine Schonzeitaufhebung (vgl. 
Gänseurteil des OVG Münster vom 30.03.2015, 
Az. 16 A 1610/13). 
Zugleich liefert aber auch die Graugans ein 
hochwertiges Wildpret, kann also selbst genutzt 
werden. Dabei sind beide Naturgüter, Grau-
gans und Kulturlandschaft, so zu schützen, dass 
ihre nachhaltige Nutzungsfähigkeit auf Dauer 
gesichert bleibt (vgl. §  1, Abs.  1 BNatSchG). 
Demgegenüber stehen Strömungen aus dem 
Tier- und Naturschutz, die entweder eine Tier-
tötung oder die Jagd per se ablehnen oder  
aber Jagdausübung als eine Störgröße betrach-
ten, die per se nicht dem Schutzzweck dienen 
kann.
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In diesem Spannungsfeld trägt der Jäger vor Ort 
die Verantwortung, einerseits als Erfüllungsge-
hilfe des Landwirtes Wildschäden zu vermei-
den oder zumindest zu mindern (vgl. § 1, Abs. 2 
BJG) und andererseits, auf Gänse waidgerecht 
zu jagen. Dies bedeutet nicht nur, die zur Auf-
zucht der Gössel notwendigen Altvögel zu 
schonen (vgl. § 22, Abs. 4 BJG), sondern auch, 
jede einzelne Graugans möglichst schmerzfrei 
zu töten (vgl. § 22a BJG). Diese zwei Pflichtge-
bote gelten immer und uneingeschränkt, folg-
lich auch und gerade, wenn zur Vermeidung 
von übermäßigen Wildschäden die Schonzeit 
durch die zuständige Jagdbehörde aufgehoben 
wurde.
Zwar ist zunächst jeder Jagdausübungsberech-
tigte sowie der Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigte eines Grundstückes berechtigt, zur 
Verhütung von Wildschäden Graugänse von 
den Grundstücken abzuhalten oder zu verscheu-
chen. Der Jagdausübungsberechtigte darf dabei 
das Grundstück nicht beschädigen, der Eigen-
tümer oder Nutzungsberechtigte darf die Gänse 
weder gefährden noch verletzen (§ 26 BJG). 
Doch hat sich gezeigt, dass darüber hinaus eine 
Bejagung auf der gefährdeten Fläche geeig-
net, erforderlich und angemessen sein kann. In 
NRW ist dafür der Begriff der „letalen Vergrä-
mung“ verwandt worden (vgl. Gänseurteil des 
OVG Münster, Az. 16 A 1610/13). Während der 
Begriff „vergrämen“ in diesem Zusammenhang 
ursprünglich bedeutet, Gänse durch wiederhol-
tes Beunruhigen scheu zu machen, sie z. B. von 
ihrem Äsungsplatz zu vertreiben oder am Ein-
fallen zu hindern, also derart zu vertreiben, dass 
sie gar nicht mehr bejagt werden können, zielt 
der Begriff „letale Vergrämung“ darauf ab, dass 
Bejagung vergrämende Wirkung haben kann. 
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „vergrä-
men“ allein mit dem Verscheuchen von Tieren 
gleichgesetzt, in der Jagdkunde jedoch wird da-
mit auch das Unvermögen des Jägers beschrie-
ben, handwerklich brauchbar und gut zu jagen 
(§ 1 BJG, vgl. Dombrowski 1913, Frevert & 
Behnke 1975, Berrens et al. 1984).
Wenngleich bisher systematische Studien über 
das Ausmaß von Wirkung und Dauer letaler 
Vergrämung fehlen, besteht aufgrund der Erfah-
rungen der professionellen Lockjagd auf Gänse 
die berechtigte Erwartung, dass beispielsweise 
im Rahmen von Schonzeitaufhebungen bei ei-

ner gezielten Bejagung von Nichtbrütergesell-
schaften im Frühjahr diese Trupps ihre Mauser-
züge früher beginnen oder sich auf eine größere 
Anzahl Mausergewässer verteilen. Die Folge 
wäre eine Minderung des Schadpotenzials an 
einzelnen, besonders attraktiven Flächen.
In den Niederlanden versucht man, nachdem 
die Jägerschaft ihre Unterstützung bei der 
Schadenabwehr aufgekündigt hat, vor allem 
zur Vermeidung von Vogelschlag um den Ams-
terdamer Flughafen Schiphol, seit kurzem, 
Graugänse während ihrer Flugunfähigkeit im 
Juni massenweise zu fangen und mit Kohlen-
dioxid zu euthanasieren. Ein sich darauf spe-
zialisiertes Unternehmen soll so bis zu 7.000 
Gänse pro Woche töten können (vgl. Higgins 
2015). Doch gemäß der Jagd- und Tierethik des 
deutschsprachigen Raumes verbietet es sich, 
dass man Wild gerade dann nachstellt, wenn es 
nicht entkommen kann oder die Jagd als eine 
Form der Schädlingsbekämpfung aufzufassen 
(Gehle 2012).

Zusammenfassung

Die Zunahme und Ausbreitung der Graugans 
als Brutvogel (sog. Sommergänse) führte vor 
allem in Nordwestdeutschland seit 2000 lokal 
zu massiven Schäden an landwirtschaftlichen 
Kulturen. Um besonders gefährdete Flächen 
zu schützen, kann ein zwischen Landwirt und 
Jäger abgestimmtes Vergrämungskonzept, wel-
ches situativ auch eine Bejagung mit Hilfe der 
Lockjagd beinhaltet, zielführend sein.

Summary

The Grayleg Goose (Anser anser) between 
protection and object of damage

The increase and spread of Greylag Goose as 
a breeding species (so-called summer-geese) 
led mainly in North-West Germany since 2000 
locally severe damage to agricultural crops. In 
order to protect the most endangered areas, a 
coordinated disturb-concept between farmer 
and hunter is purposeful, which may also inclu-
de in particular cases hunting with decoys on 
the endangered areas.
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